
 
 

 
 
 
Ordnungsgemäßes Führen eines Fahrtenbuches  -  darauf müssen Sie achten! 
 
 
 

• Das Fahrtenbuch muss ein „Buch“ sein, also eine geschlossene Form aufweisen oder digital 

geführt werden und darf nicht veränderbar sein. Mittlerweile gibt es einige Autohersteller, die 

digitale Fahrtenbücher als integrierte Werkslösung oder über Connect-Dienste anbieten. 

Diese Lösungen sind i.d.R. finanzamtkonform. Falls der Autohersteller keine passende 

Lösung anbietet, gibt es weitere vom Finanzamt anerkannte Nachrüstlösungen.  

• Das Fahrtenbuch muss zeitnah und lückenlos geführt werden 

• Änderungen müssen entweder „unmöglich“ oder zumindest als solche erkennbar sein 

• Für betrieblich/berufliche Fahrten sind grundsätzlich die folgenden Angaben erforderlich: 

 Datum und Kilometerstand zu Beginn und am Ende jeder einzelnen 

Auswärtstätigkeit (Dienstreise, Einsatzwechseltätigkeit, Fahrtätigkeit, Tankfahrt, 

Werkstattbesuch), 

 Reiseziel und bei Umwegen auch die Reiseroute, 

 Reisezweck und aufgesuchte Geschäftspartner 

• Für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bzw. erster Tätigkeitsstätte genügt 

ein diesbezüglicher Vermerk im Fahrtenbuch 

• Für Privatfahrten genügen Kilometerangaben 


